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Auftrag für die Lieferung des Produkts 
havenstrom wärmepumpen einschließlich  
Messung innerhalb des Vertriebsgebiets 
der GEW 
- bitte ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden -

Auftraggeber / Kunde 
 Herr  Frau 

Name Vorname 

Straße Hausnummer 

Postleitzahl Ort 

Telefon E-Mail 

Abnahmestelle 
(nur ausfüllen, wenn abweichend von Adresse des Auftraggebers) 

Straße Hausnummer 

Postleitzahl Ort 

Rechnungsanschrift 
(nur ausfüllen, wenn abweichend von Adresse des Auftraggebers) 

Name Vorname 

Straße Hausnummer 

Postleitzahl Ort 

Stromzähler 
(soweit zutreffend und Angabe zur Hand) 

 Stromzählernummer 

Bisherige Stromversorgung 
Ich beziehe bisher für die Abnahmestelle 

keinen Strom 

Strom von der GEW 

Kundennummer bei der GEW 

Strom von 

Name des bisherigen Stromlieferanten 

Kundennummer beim bisherigen Stromlieferanten 

Verwendungszweck 

Wird die Stromlieferung überwiegend für Haushaltszwecke 
verwendet?     ja        nein 

Ihr gewünschtes Produkt: 

Strompreis und Preisanpassung 
Die Preise ergeben sich aus dem beigefügten Preisblatt. 
Preisanpassungen erfolgen gemäß Ziffer 3 der beigefügten 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Gewünschter Lieferbeginn 

Nächstmöglicher Termin 

           Datum des Lieferbeginns 

Bitte beachten Sie zum Lieferbeginn Ziffer 2.1 der anliegen-
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Abrechnung 
Die Abrechnung des Verbrauchs findet grundsätzlich einmal 
jährlich statt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter 
Ziffer 6 der anliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen. 

Vertragsinhalt und Vertragslaufzeit 

Der Vertrag umfasst Energielieferung einschließlich Netznut-
zung sowie Messung, sog. „kombinierter Vertrag“. Die Mes-
sung wird für die GEW durch den grundzuständigen Mess-
stellenbetreiber durchgeführt. Während der Laufzeit des 
Vertrages ist ein Wechsel des Messstellenbetreibers durch 
den Kunden ausgeschlossen. 

Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate (Grundlaufzeit). Der 
Vertrag verlängert sich auf unbestimmte Zeit, wenn der Ver-
trag nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende der 
Grundlaufzeit gekündigt wird. Hat sich der Vertrag auf unbe-
stimmte Zeit verlängert, kann er jederzeit mit einer Frist von 
einem Monat gekündigt werden. 

Auftragserteilung 
Ich beauftrage die GEW Wilhelmshaven GmbH, zu deren 
umseitig abgedruckten Allgemeinen Vertragsbedingungen 
und zu den im Preisblatt genannten Konditionen die oben ge-
nannte Verbrauchsstelle mit Strom zu beliefern. Soweit in 
dieser Vereinbarung nichts Abweichendes bestimmt ist, gel-
ten ergänzend die StromGVV sowie die Ergänzenden Bedin-
gungen.



 

Vollmacht 
Gleichzeitig bevollmächtige ich die GEW Wilhelmshaven 
GmbH, den für die Abnahmestelle eventuell bestehenden 
Stromliefervertrag zu kündigen. 
 
 
Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist be-
trägt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 
 
Um Ihr Widerrufrecht auszuüben, müssen Sie uns, die GEW 
Wilhelmshaven GmbH, Nahestraße 6, 26382 Wilhelms-
haven, Tel.: 04421 404-0, Fax: 04421 404-999, info@gew-
wilhelmshaven.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. 
ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 
Sie können dafür das beigefügte Widerrufsformular verwen-
den, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf 
der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich 
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung 
als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Ta-
gen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für 
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, 
das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, 
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rück-
zahlung Entgelte berechnet. 
 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferun-
gen von Strom während der Widerrufsfrist beginnen soll, so 
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der 
dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der 
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages 
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Ver-
gleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht. 

SEPA-Lastschriftmandat (Bankeinzug) 
Ich ermächtige die GEW Wilhelmshaven GmbH, Zahlungen 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von der GEW Wilhelms-
haven GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzu-
lösen. 
 
Hinweis: 
Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlan-
gen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbar-
ten Bedingungen.  
 
Gläubiger-ID der GEW Wilhelmshaven GmbH: 
DE93GEV00000146608 
 

  
Vorname und Name des Kontoinhabers 

  
Straße, Hausnummer 

  
PLZ, Ort 

  
Kreditinstitut (Name) Kreditinstitut (BIC) 

  
IBAN des Kontoinhabers 
 

X  
 Datum, Ort  Unterschrift des Kontoinhabers 
 
 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 
 
 
Ich möchte auch in Zukunft über aktuelle, interessante Ange-
bote und günstige Produkte zur Strom- und Gaslieferung so-
wie über Produkte im Bereich der Energieberatung bzw. 
Energieeffizienz von der GEW informiert werden. Bitte infor-
mieren Sie mich per 
 

 E-Mail  und/oder    Telefon 
 

Dieses Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden. Ich 
bin berechtigt, der Nutzung meiner Daten zum Zwecke der 
Werbung oder Marktforschung gegenüber der GEW zu wi-
dersprechen. 
 
 

X
  
 Datum Unterschrift des Kunden 
 
 
Anlagen 
 Preisblatt 
 Energiemix (Stromkennzeichnung) 
 Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 Stromgrundversorgungsverordnung  
 Ergänzende Bedingungen der GEW 
 Datenschutzerklärung 
 Widerrufsformular 
 



 

Preisblatt havenstrom wärmepumpen für die Versorgung mit Strom in Niederspannung im 
Vertriebsgebiet der GEW Wilhelmshaven GmbH, gültig ab 1. Januar 2024. 
 
 

 
  netto brutto 

Arbeitspreis  Cent/kWh 28,74 34,20 
Leistungspreis  Euro/Monat 5,88 7,00 

 
 

Der Strompreis setzt sich aus einem Leistungs- und Arbeitspreis zusammen. Der Leistungspreis beinhal-
tet eine jährliche Abrechnung. Für jede weitere Abrechnung werden 27,02 Euro (brutto) berechnet. Im 
Bruttopreis ist zusätzlich die Umsatzsteuer enthalten. Alle mit Umsatzsteuer genannten Preise sind auf 
zwei Nachkommastellen gerundet. Die Umsatzsteuer beträgt derzeit 19 %. 
 
 

In den Nettopreisen sind enthalten:   havenstrom wärmepumpen  
 Cent/kWh Euro/Monat 

    

Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuergesetzes  2,050  

Konzessionsabgabe1 nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 & 2 der 
Konzessionsabgabenverordnung  0,110  

Umlage nach § 26 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes  0,275  

Umlage nach § 19 Abs. 2 der Stromnetzentgeltverordnung  0,643  

Umlage nach § 17f Abs. 5 des  Energiewirtschaftsgesetzes  0,656  

Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde  2,300  

Netz-Grundpreis inkl. Schaltgerät   1,263 

Messstellenbetrieb und Messdienstleistung (wenn vom Netzbe-
treiber durchgeführt) 
 

  1,013 

Summe staatlich, regulatorisch veranlasster Kostenbestandteile  6,03 2,28 
Stromeinkauf, Vertrieb, Service  22,71 3,61 

 
 

Nähere Informationen zu den o. g. staatlichen Umlagen finden Sie auf der Informationsplattform der deut-
schen Übertragungsnetzbetreiber (www.netztransparenz.de). 

                                            
1 Es werden die Höchstsätze der Konzessionsabgabenverordnung (§ 4 KAV) gezahlt. 



 

Energiemix (Stromkennzeichnung) 
 
Woraus besteht der Strom, mit dem wir Sie versorgen?  
Wenn Sie diese Frage schon immer interessiert hat – hier die Antwort: Elektrische Energie wird auf 
unterschiedliche Art und Weise erzeugt. Um Stromkunden über Stromherkunft und Umweltauswirkungen 
zu informieren, veröffentlichen wir gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBI.I.S. 
1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 84 des Gesetzes vom 22. Mai 2023 (BGBI.I.S. 3436) geändert wor-
den ist, die nachfolgende Stromkennzeichnung: 
 

 
 
Energieeinsparung 
Die Themen der Energieeinsparung und Energieeffizienz haben für uns hohe Priorität. Auf unserer Inter-
netseite www.gew-wilhelmshaven.de haben wir deshalb Hinweise, Kontaktinformationen und Tipps für Sie 
eingestellt. Weitere Informationen über Energiedienstleister, Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen 
und zu Energieaudits erhalten Sie außerdem auf der Internetseite der Bundesstelle für Energieeffizienz 
(BfEE) unter www.bfee-online.de. 
 



 

Allgemeine Vertragsbedingungen für Stromlieferungen in Niederspannung 
außerhalb der Grundversorgung im Vertriebsgebiet der GEW 
 
1. Voraussetzungen für die Stromlieferung 
1.1. Die Verbrauchsstelle liegt bei Lieferbeginn im Vertriebs-

gebiet der GEW. 
1.2. Der Stromverbrauch beträgt bei Lieferbeginn im Jahr 

höchstens 100.000 kWh. 
1.3. Die Lieferung erfolgt zum Letztverbrauch in Niederspan-

nung. 
1.4. Es darf zum Lieferbeginn kein wirksamer Stromlieferver-

trag mit einem anderen Lieferanten bestehen. 
 
2. Vertrag 
2.1. Der Stromliefervertrag kommt zustande, sobald GEW 

dem Kunden in einem weiteren Schreiben das Zustan-
dekommen bestätigt (Vertragsschluss mit Auftragsbe-
stätigung) und den verbindlichen Lieferbeginn mitteilt. 
Lieferbeginn ist vorrangig der vom Kunden gewünschte 
Termin, falls dies aus Gründen des Lieferantenwechsel-
prozesses nicht möglich sein sollte, der nächstmögliche 
Termin, in der Regel der 1. des auf den Auftragseingang 
folgenden Monats. Eine Belieferung vor Ablauf der ge-
setzlichen Widerrufsfrist erfolgt nur auf ausdrücklichen 
Wunsch des Kunden. 

Die Grundlaufzeit von 12 Monaten beginnt mit dem in 
der Auftragsbestätigung genannten Lieferbeginn. 

2.2. Der Kunde erhält innerhalb angemessener Frist nach 
Vertragsschluss eine Zusammenfassung der wichtigs-
ten Vertragsbedingungen in Textform. 

2.3. Der Zählerstand zum Zeitpunkt des Lieferbeginns wird 
rechnerisch ermittelt, sofern keine abgelesenen Daten 
vorliegen. 

2.4. Die Kündigung des Vertrages bedarf der Textform. In-
nerhalb einer Woche nach Zugang der Kündigung erhält 
der Kunde eine Bestätigung seiner Kündigung in Text-
form unter Angabe des Vertragsendes. 

2.5. Im Falle eines Wohnsitzwechsels ist der Kunde zu einer 
außerordentlichen Kündigung dieses Vertrages unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Wochen be-
rechtigt. Die Kündigung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt 
des Auszugs oder mit Wirkung zu einem späteren Zeit-
punkt erklärt werden. Der Kunde hat in seiner Kündi-
gung seine zukünftige Anschrift oder eine zur Bezeich-
nung seiner zukünftigen Entnahmestelle verwendete 
Identifikationsnummer mitzuteilen. 
Die Kündigung wird nicht wirksam, wenn GEW dem 
Kunden binnen zwei Wochen nach Erhalt der Kündi-
gung in Textform eine Fortsetzung des Vertrages an 
dessen neuem Wohnsitz zu den bisherigen Vertragsbe-
dingungen anbietet und die Belieferung an der neuen 
Entnahmestelle möglich ist.  

2.6. GEW hat das Recht, den Vertrag mit einer Frist von zwei 
Monaten auf das Monatsende zu kündigen, wenn der 
Jahresverbrauch 100.000 kWh übersteigt. 

2.7. GEW wird einen möglichen Lieferantenwechsel zügig 
und unentgeltlich unter Beachtung gesetzlicher Rege-
lungen und vertraglich vereinbarter Fristen durchführen. 

3 Strompreis und Preisanpassung 
3.1. Der Gesamtpreis setzt sich aus dem Arbeitspreis und 

dem Grundpreis zusammen. Er enthält derzeit die Kos-
ten der GEW für die Stromerzeugung und -beschaffung 
sowie die Vertriebskosten, die Kosten für  den Messstel-
lenbetrieb sowie für die Abrechnung, die Netzentgelte 
und die Belastungen nach dem Gesetz für die Erhal-
tung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-
Wärme-Kopplung (KWKG) und dem Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG), die Sonderkundenumlage nach § 
19 Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu 
Elektrizitätsversorgungsnetzen (StromNEV), die Offs-
hore-Netzumlage nach § 17 f Abs. 5 Energiewirtschafts-
gesetz (EnWG), die Umlage für abschaltbare Lasten 
nach § 18 Verordnung über Vereinbarungen zu ab-
schaltbaren Lasten (AbLaV) sowie die an die Kommu-
nen zu entrichtenden Konzessionsabgaben. 

3.2. Der Strompreis versteht sich einschließlich der Strom- 
und zzgl. der Umsatzsteuer in der jeweils geltenden 
Höhe (Bruttopreise). Bei Erhöhungen oder Absenkun-
gen dieser Steuersätze durch den Gesetzgeber ändern 
sich die Bruttopreise entsprechend.  

3.3. Wird die Erzeugung, die Beschaffung, die Verteilung 
oder die Belieferung von elektrischer Energie nach Ver-
tragsabschluss mit zusätzlichen staatlichen Abgaben 
oder anderen hoheitlich auferlegten Belastungen belegt, 
kann GEW ihre hieraus entstehenden Mehrkosten an 
den Kunden weiterberechnen. Dies gilt nicht, wenn die 
jeweilige gesetzliche Regelung einer Weiterberechnung 
entgegensteht. Die Weitergabe ist auf diejenigen Mehr-
kosten beschränkt, die nach der gesetzlichen Regelung 
dem einzelnen Vertragsverhältnis mit dem Kunden zu-
geordnet werden können. Entfällt im Zusammenhang 
mit der Belegung zusätzlicher staatlicher Abgaben oder 
hoheitlich auferlegter Belastungen eine andere staatli-
che Abgabe oder hoheitlich auferlegte Belastung, ist 
dieser Entfall den neu entstandenen Mehrkosten gem. 
Satz 1 gegenzurechnen.  

3.4. Zur Bewahrung des Gleichgewichts von Stromlieferung 
und Strompreis wird GEW den vom Kunden zu zahlen-
den Strompreis der Entwicklung der unter 3.1 aufgeführ-
ten Preisbestandteile und nach 3.3 ggf. zusätzlich vom 
Gesetzgeber eingeführten Preisbestanteile nach billi-
gem Ermessen anpassen. Bei Kostensteigerungen ist 
GEW hiernach berechtigt, den Strompreis entsprechend 
zu erhöhen, wobei Kostensenkungen bei anderen Preis-
bestandteilen gegenzurechnen sind. Kostensenkungen 
verpflichten die GEW, den Strompreis entsprechend zu 
ermäßigen, soweit diese Kostensenkungen nicht durch 
Kostensteigerungen bei anderen der preisbildenden 
Faktoren gem. 3.1 und ggf. 3.3 dieses Vertrages ganz 
oder teilweise ausgeglichen werden. GEW wird bei Aus-
übung ihres billigen Ermessens die jeweiligen Zeit-
punkte einer Preisänderung so wählen, dass Kosten-
senkungen nicht nach für den Kunden ungünstigeren 
Maßstäben Rechnung getragen wird als Kostenerhö-
hungen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem 
Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen. 

3.5. Änderungen des Strompreises sind nur zum Monatsers-
ten möglich. GEW wird dem Kunden die Änderungen 
spätestens einen Monat vor dem geplanten Wirksam-
werden in Textform mitteilen. In der Preisänderungsmit-
teilung ist der Kunde auf Anlass, Voraussetzung und 
Umfang der Preisänderung hinzuweisen.  



 

Ausgenommen von vorstehender Mitteilungspflicht ist 
die unveränderte Weitergabe von umsatzsteuerlichen 
Mehr-/Minderbelastungen, die sich aus einer gesetzli-
chen Änderung der geltenden Umsatzsteuer ergeben.  
Preisänderungen sind für den Kunden unter der Inter-
netadresse www.gew-wilhelmshaven.de einsehbar und 
werden in den Geschäftsstellen von GEW ausgelegt. 

3.6. Im Fall einer Preisänderung hat der Kunde das Recht, 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung in Text-
form gegenüber GEW zu kündigen. Auf dieses Recht 
wird der Kunde von GEW in der Preisänderungsmittei-
lung gesondert hingewiesen. Im Fall der Kündigung wird 
die Preisänderung gegenüber dem Kunden nicht wirk-
sam. Weitergehende Rechte des Kunden (z. B. § 315 
BGB) bleiben unberührt. 
Ausgenommen von vorstehendem Kündigungsrecht 
sind preisliche Veränderungen aufgrund unveränderter 
Weitergabe von umsatzsteuerlichen Mehr-/Minderbe-
lastungen, die sich aus einer gesetzlichen Änderung der 
geltenden Umsatzsteuer ergeben. 

3.7. Informationen über die jeweils aktuellen Preise sind im 
Kundenzentrum – Nahestr. 6, 26382 Wilhelmshaven – 
erhältlich und können auch im Internet unter www.gew-
wilhelmshaven.de abgerufen werden. Informationen zu 
Wartungsdienstleistungen und -entgelten sind beim ört-
lichen Netzbetreiber erhältlich. 
 

4. Haftung 
4.1. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten 

können, soweit es sich um Folgen einer Störung des 
Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses und 
einschließlich des Messstellenbetriebes handelt, An-
sprüche wegen Versorgungsstörungen gegen den Netz- 
bzw. Messstellenbetreiber geltend gemacht werden. 
Nähere Angaben zum Netz- und Messstellenbetreiber 
erhält der Kunde mit der Auftragsbestätigung. 

4.2. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten 
ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbe-
triebs einschließlich des Netzanschlusses und ein-
schließlich des Messstellenbetriebs handelt, GEW von 
der Leistungspflicht befreit. Dies gilt auch, wenn GEW 
an der Stromlieferung aufgrund höherer Gewalt 
oder sonstiger Umstände, deren Beseitigung GEW nicht 
möglich ist oder wirtschaftlich nicht zugemutet werden 
kann, gehindert ist. Das gilt nicht, wenn die Unterbre-
chung auf unberechtigten Maßnahmen der GEW be-
ruht, beispielsweise bei unberechtigter Unterbrechung 
der Stromversorgung. 

4.3. Bei in sonstiger Weise verursachten Schäden, ein-
schließlich Schäden aufgrund der Nichteinhaltung ver-
traglich vereinbarter Leistungsqualität, wozu auch unge-
naue oder verspätete Abrechnungen zählen, haftet 
GEW bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, auch ihrer 
Erfüllungsgehilfen, nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen. Das gleiche gilt bei fahrlässig verursachten Schä-
den aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit. Bei fahrlässig verursachten Sach- und 
Vermögensschäden haften GEW und ihre Erfüllungsge-
hilfen nur bei der Verletzung einer wesentlichen Ver-
tragspflicht, jedoch der Höhe nach beschränkt auf die 
bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypi-
schen Schäden. Wesentliche Vertragspflichten sind sol-
che, deren Erfüllung den Vertrag prägen und auf die der 
Kunde vertrauen darf. 

4.4. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes blei-
ben unberührt. 

 

5. Zahlungsweise 
Die Zahlung kann alternativ durch Lastschriftverfahren 
(SEPA-Lastschriftmandat) oder Überweisung erfolgen.  
 

6. Abrechnung 
6.1. Der Kunde erhält einmal jährlich unentgeltlich eine Ab-

rechnung seines Verbrauchs in Papierform. 
6.2. Weiterhin bietet GEW dem Kunden eine monatliche, 

viertel- oder halbjährliche Abrechnung in Papierform so-
wie in elektronischer Form an. Für jede zusätzliche Ab-
rechnung in Papierform wird eine Kostenpauschale er-
hoben, die sich aus dem Preisblatt der GEW ergibt. Ab-
rechnungen in elektronischer Form erfolgen kostenfrei. 

6.3. Soweit ein Kunde, bei dem keine Fernübermittlung der 
Verbrauchsdaten erfolgt, sich für eine elektronische 
Übermittlung der Abrechnungen entscheidet, erhält er 
zusätzlich alle sechs Monate eine unentgeltliche Ab-
rechnungsinformation, auf Wunsch alle drei Monate. 
Kunden, bei denen eine Fernübermittlung der Daten er-
folgt, erhalten monatlich eine unentgeltliche elektroni-
sche Abrechnungsinformation. 

 
7. Bonität 

Zum Zwecke der Bonitätsprüfung ist GEW berechtigt, 
Bonitätsauskünfte über den Kunden durch Creditreform 
– Hammfelddamm 13, 41460 Neuss – und/oder 
SCHUFA – Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden – einzu-
holen. Zu diesem Zweck übermittelt GEW den Namen 
und die Anschrift des Kunden an die vorgenannte Aus-
kunftei. Auf Grundlage einer anfänglichen Bonitätsprü-
fung kann GEW bei unzureichender Bonität das Ange-
bot des Kunden auf Abschluss des Produktes ablehnen. 

 
8. Datenschutz 

Personenbezogene Daten werden von GEW nach Maß-
gabe der beigefügten Datenschutzerklärung automati-
siert gespeichert, verarbeitet und ggf. übermittelt.  

 
9. Beschwerdeverfahren, Verbraucherschlichtungs-

stelle 
9.1. Der Kunde hat das Recht, sich jederzeit mit seinen Be-

anstandungen, insb. zum Vertragsabschluss oder zur 
Qualität von Leistungen der GEW, die den Anschluss an 
das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie 
die Messung der Energie betreffen, an das Kundenzent-
rum der GEW, Nahestraße 6, 26382 Wilhelmshaven, 
Telefon: 04421 404-0, Telefax 04421 404-999, Email: 
info@gew-wilhelmshaven.de zu wenden. 

9.2. Ist der Kunde Verbraucher iSv § 13 BGB, werden seine 
Beanstandungen (Verbraucherbeschwerden) innerhalb 
einer Frist von 4 Wochen ab Zugang der Verbraucher-
beschwerde von GEW beantwortet. Wird der Verbrau-
cherbeschwerde nicht abgeholfen, legt GEW die 
Gründe schriftlich oder elektronisch unter Hinweis auf 
das Schlichtungsverfahren nach § 111b EnWG dar. 

9.3. Im Falle einer Verbraucherbeschwerde kann zur Beile-
gung von Streitigkeiten zwischen GEW und dem Kun-
den über den Anschluss an das Versorgungsnetz, die 
Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie 
die Schlichtungsstelle Energie e. V. – Friedrichstraße 
133, 10117 Berlin, Tel.: 030/ 27 57 240-0, info@schlich-
tungsstelle-energie.de, www.schlichtungsstelle-ener-
gie.de – angerufen werden. Der Antrag dieses Kunden 
auf Einleitung des Schlichtungsverfahrens gem. § 111b 
EnWG ist erst zulässig, wenn GEW der Verbraucherbe-
schwerde nicht nach Ziffer 8.2 abgeholfen hat. Mit Ein-



 

reichung der Verbraucherbeschwerde bei der Schlich-
tungsstelle wird die Verjährung gehemmt. Das Recht 
der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes 
Verfahren nach diesem Gesetz zu beantragen, bleibt 
unberührt. GEW ist verpflichtet, an dem Schlichtungs-
verfahren teilzunehmen. 

9.4. Darüber hinaus kann sich der Kunde bei Verbraucher-
beschwerden an den Verbraucherservice der Bundes-
netzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas (Bun-
desnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunika-
tion, Post und Eisenbahnen, Verbraucherservice, Post-
fach 8001, 53105 Bonn, Tel.: 030-22480-500, E-Mail: 
verbraucher-service-energie@bnetza.de) wenden. 

 
10. Messstellenbetrieb nach Messstellenbetriebsgesetz 

(MsbG) 
10.1. GEW übernimmt mit diesem Vertrag die Abwicklung mit 

dem Messstellenbetreiber, sodass kein weiterer Mess-
stellenvertrag durch den Kunden abgeschlossen wer-
den muss. Die Regelungen des Messstellenbetriebsge-
setzes finden Anwendung.  

10.2. Der Messstellenbetrieb wird vom Messstellenbetreiber 
durchgeführt und umfasst die in § 3 Abs. 2 Messstellen-
betriebsgesetz genannten Aufgaben, insbesondere den 
Einbau, Betrieb und die Wartung der Messstelle sowie 
eine mess- und eichrechtskonforme Messung und die 
Messwertaufbereitung.  

10.3. Für den Fall des Einbaus einer modernen Messeinrich-
tung oder eines intelligenten Messsystems durch den 
Messstellenbetreiber während der Vertragslaufzeit um-
fasst der Messstellenbetrieb die gesetzlichen Standard-
leistungen des Messstellenbetreibers für moderne Mes-
seinrichtungen und intelligente Messsysteme gemäß § 
35 Abs. 1 Messstellenbetriebsgesetz. Mögliche Zusatz-
leistungen des Messstellenbetreibers über die gesetzli-
chen Standardleistungen hinaus sind nicht enthalten. 
Der Vertrag im Übrigen bleibt in diesem Fall unberührt. 

10.4. Für den Fall der Datenkommunikation über ein Smart 
Meter Gateway (nur bei Messung über ein intelligentes 
Messsystem) ist Bestandteil dieses Vertrages das nach 
§ 54 Abs. 1 Messstellenbetriebsgesetz vorgeschriebene 
standardisierte Formblatt zur Datenkommunikation.  
 

11. Sonstiges 
11.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages un-

wirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 
bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt. 

11.2. Dieser Vertrag, inkl. dieser Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen, berücksichtigt die Anforderungen des § 41 Abs. 
1 S. 2 EnWG sowie die Informationspflichten gem. § 
312d BGB in Verbindung mit Art. 246a § 1 EGBGB. 

 

 

 



 

 

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung 
von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus 
dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung - 
StromGVV) 
 
"Stromgrundversorgungsverordnung vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391), die 
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. November 2021 (BGBl. I S. 4946) 
geändert worden ist“
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Teil 1 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestim-
mungen 
 
(1) Diese Verordnung regelt die Allgemei-
nen Bedingungen, zu denen Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen Haushaltskunden in Nieder-
spannung im Rahmen der Grundversorgung 
nach § 36 Absatz 1 des Energiewirtschaftsge-
setzes zu Allgemeinen Preisen mit Elektrizität 
zu beliefern haben. Die Bestimmungen dieser 
Verordnung sind Bestandteil des Grundversor-
gungsvertrages zwischen Grundversorgern und 
Haushaltskunden. Soweit die Messung mit einer 
Messeinrichtung nach § 2 Nummer 7 oder 15 
des Messstellenbetriebsgesetzes erfolgt und 
nicht nach Satz 4 ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart ist, beinhaltet der Grundversorgungs-
vertrag einen kombinierten Vertrag im Sinne des 
§ 9 Absatz 2 des Messstellenbetriebsgesetzes, 
in dessen Rahmen der Grundversorger nach § 9 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Messstellenbe-
triebsgesetzes den Messstellenvertrag mit dem 
Messstellenbetreiber abschließt. Anstelle eines 
kombinierten Vertrages nach Satz 3 hat der 
Grundversorger auf Verlangen des Kunden mit 
diesem einen Grundversorgungsvertrag ohne 
Einbeziehung des Messstellenbetriebs abzu-
schließen. Diese Verordnung regelt zugleich die 
Bedingungen für die Ersatzversorgung nach § 38 
Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt 
für alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen 
Versorgungsverträge, soweit diese nicht vor 
dem 8. November 2006 beendet worden sind. 
 
(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind 
der Haushaltskunde und im Rahmen der Ersatz-
versorgung der Letztverbraucher. 
 
(3) Grundversorger im Sinne dieser Verord-
nung ist ein Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men, das nach § 36 Absatz 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes in einem Netzgebiet die Grund-
versorgung mit Elektrizität durchführt. 

§ 2 Vertragsschluss 
 
(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in 
Textform abgeschlossen werden. Ist er auf an-
dere Weise zustande gekommen, so hat der 
Grundversorger den Vertragsschluss dem Kun-
den unverzüglich in Textform zu bestätigen. 
 

(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag 
dadurch zustande, dass Elektrizität aus dem 
Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen 
Versorgung entnommen wird, über das der 
Grundversorger die Grundversorgung durchführt, 
so ist der Kunde verpflichtet, dem Grundversor-
ger die Entnahme von Elektrizität unverzüglich 
in Textform mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht gilt 
auch, wenn die Belieferung des Kunden durch 
ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen endet 
und der Kunde kein anschließendes Lieferver-
hältnis mit einem anderen Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen begründet hat. 
 
(3) Ein Grundversorgungsvertrag oder die 
Bestätigung des Vertrages muss alle für einen 
Vertragsschluss notwendigen Angaben enthal-
ten, insbesondere auch: 

1. Angaben zum Kunden (Firma, Registerge-
richt und Registernummer oder Familienname 
und Vorname sowie Adresse und Kundennum-
mer), 

2. Angaben über die belieferte Verbrauchs-
stelle einschließlich der zur Bezeichnung der 
Entnahmestelle verwendeten Identifikations-
nummer, 

3. Angaben zum Grundversorger (Firma, Re-
gistergericht, Registernummer und Adresse), 

4. Angaben zum Netzbetreiber, in dessen 
Netzgebiet die Grundversorgung durchgeführt 
wird (Firma, Registergericht, Registernummer 
und Adresse) und zum Messstellenbetreiber so-
wie 

5. Angaben zu den Allgemeinen Preisen nach 
§ 36 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes, 
wobei folgende Belastungen, soweit sie Kalkulati-
onsbestandteil der geltenden Allgemeinen Preise 
sind, gesondert auszuweisen sind: 

a) die Stromsteuer nach § 3 des Stromsteuer-
gesetzes vom 24. März 1999 (BGBl. I S. 378; 
2000 I S. 147) in der jeweils geltenden Fassung, 

b) die Konzessionsabgabe nach Maßgabe des 
§ 4 Absatz 1 und 2 der Konzessionsabgabenver-
ordnung vom 9. Januar 1992 (BGBl. I S. 12, 407), 
die zuletzt durch Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung 
vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477) geändert 
worden ist, 

 
c) jeweils gesondert die Umlagen und Auf-
schläge nach § 60 Absatz 1 des Erneuerbare-
Energien- Gesetzes, § 26 des Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetzes, § 19 Absatz 2 der Stromnetzent-
geltverordnung, § 17f Absatz 5 des Energiewirt-
schaftsgesetzes und § 18 der Verordnung zu ab-
schaltbaren Lasten vom 28. Dezember 2012 
(BGBl. I S. 2998) in der jeweils geltenden Fas-
sung, 

d) jeweils gesondert die Netzentgelte und, so-
weit sie nach § 1 Absatz 1 Satz 3 Gegenstand 
des Grundversorgungsvertrages sind, die Ent-
gelte des Messstellenbetreibers oder die Ent-
gelte der Betreiber von Energieversorgungsnet-
zen für den Messstellenbetrieb und die Mes-
sung. 
 
Wenn dem Grundversorger die Angaben nach 
Satz 1 Nummer 1 nicht vorliegen, ist der Kunde 
verpflichtet, sie dem Grundversorger auf Anfor-
derung mitzuteilen. Zusätzlich zu den Angaben 
nach Satz 1 Nummer 5 hat der Grundversorger 
den auf die Grundversorgung entfallenden Kos-
tenanteil anzugeben, der sich rechnerisch nach 
Abzug der Umsatzsteuer und der Belastungen 
nach Satz 1 Nummer 5 von dem Allgemeinen 
Preis ergibt, und diesen Kostenanteil getrennt zu 
benennen. Der Grundversorger hat die jeweili-
gen Belastungen nach Satz 1 Nummer 5 sowie 
die Angaben nach Satz 3 in ihrer jeweiligen 
Höhe mit der Veröffentlichung der Allgemeinen 
Preise nach § 36 Absatz 1 Satz 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes auf seiner Internetseite zu 
veröffentlichen. Auf die Veröffentlichung der je-
weiligen Höhe der in Satz 1 Nummer 5 Buch-
stabe c genannten Belastungen auf einer Infor-
mationsplattform der deutschen Übertragungs-



 

 

netzbetreiber hat der Grundversorger ergän-
zend hinzuweisen. Zusätzlich ist in dem Vertrag 
oder der Vertragsbestätigung hinzuweisen auf 

1. die Allgemeinen Bedingungen der 
Grundversorgung und auf diese ergän-
zende Bedingungen, 

2. den Zeitraum der Abrechnungen, 

3. die Möglichkeit des Kunden, Ansprü-
che wegen Versorgungsstörungen ge-
gen den Netzbetreiber nach § 6 Ab-
satz 3 Satz 1 geltend zu machen, 

4. Informationen über die Rechte der 
Kunden im Hinblick auf Verbraucher-
beschwerden und Streitbeilegungsver-
fahren, die ihnen im Streitfall zur Ver-
fügung stehen, einschließlich der für 
Verbraucherbeschwerden nach § 111b 
Absatz 1 Satz 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes eingerichteten 
Schlichtungsstelle mit deren Anschrift 
und Webseite, und Informationen über 
die Verpflichtung des Grundversorgers 
zur Teilnahme am Schlichtungsverfah-
ren, 

5. die Kontaktdaten des Verbraucherser-
vice der Bundesnetzagentur für den 
Bereich Elektrizität und Gas sowie 

6. das Muster der Abwendungsvereinba-
rung des Grundversorgers nach § 19 
Absatz 5. 

Die Hinweise nach Satz 6 Nummer 4 und 5 so-
wie das Muster der Abwendungsvereinbarung 
des Grundversorgers nach § 19 Absatz 5 hat 
der Grundversorger auch auf seiner Internet-
seite zu veröffentlichen. § 41 Absatz 1 des 
Energiewirtschaftsgesetzes bleibt unberührt. 

 
(4) Der Grundversorger ist verpflichtet, je-
dem Neukunden rechtzeitig vor Vertrags-
schluss und in den Fällen des Absatzes 1 
Satz 2 mit der Bestätigung des Vertragsschlus-
ses sowie auf Verlangen den übrigen Kunden 
die Allgemeinen Bedingungen unentgeltlich 
auszuhändigen. Satz 1 gilt entsprechend für 
die ergänzenden Bedingungen; diese hat der 
Grundversorger öffentlich bekannt zu geben 
und auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. 

 
(5) Der Abschluss eines Grundversorgungs-
vertrages darf nicht davon abhängig gemacht 
werden, dass Zahlungsrückstände eines vor-
herigen Anschlussnutzers beglichen werden. 

§ 3 Ersatzversorgung 
 

(1) Für die Ersatzversorgung nach § 38 des 
Energiewirtschaftsgesetzes gelten die §§ 4 bis 
8, 10 bis 19 und 22 sowie für die Beendigung 
der Ersatzversorgung nach § 38 Absatz 2 Satz 
1 des Energiewirtschaftsgesetzes § 20 Absatz 
3 entsprechend; § 11 Absatz 2 gilt mit der 
Maßgabe, dass der Grundversorger den Ener-
gieverbrauch auf Grund einer rechnerischen 
Abgrenzung schätzen und den anteiligen Ver-
brauch in Rechnung stellen darf. 

 
(2) Der Grundversorger hat dem Kunden 
unverzüglich nach Kenntnisnahme den Zeit-
punkt des Beginns und des Endes der Ersatz-
versorgung in Textform mitzuteilen. Dabei hat 
er ebenfalls mitzuteilen, dass spätestens nach 
dem Ende der Ersatzversorgung zur Fortset-
zung des Elektrizitätsbezugs der Abschluss ei-
nes Bezugsvertrages durch den Kunden erfor-
derlich ist; auf § 2 Absatz 2 ist hinzuweisen. 
 
Teil 2 Versorgung 

§ 4 Bedarfsdeckung 
 

Der Kunde ist für die Dauer des Grundversor-
gungsvertrages verpflichtet, seinen gesamten 
leitungsgebundenen Elektrizitätsbedarf aus 
den Elektrizitätslieferungen des Grundversor-
gers zu decken. Ausgenommen ist die Be-
darfsdeckung durch Eigenanlagen der Kraft-

Wärme-Kopplung bis 50 Kilowatt elektrischer 
Leistung und aus Erneuerbaren Energien; fer-
ner durch Eigenanlagen, die ausschließlich der 
Sicherstellung des Elektrizitätsbedarfs bei Aus-
setzen der Grundversorgung dienen (Not-
stromaggregate). Notstromaggregate dürfen 
außerhalb ihrer eigentlichen Bestimmungen 
nicht mehr als 15 Stunden monatlich zur Er-
probung betrieben werden. 

§ 5 Art der Versorgung; Änderungen der 
Allgemeinen Preise und ergänzenden 
Bedingungen 

 
(1) Welche Stromart (Drehstrom oder Wech-
selstrom) und Spannungsart für das Vertrags-
verhältnis maßgebend sein sollen, ergibt sich 
aus der Stromart und Spannung des jeweiligen 
Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen 
Versorgung, an das die Anlage, über die der 
Kunde Strom entnimmt, angeschlossen ist. 

 
(2) Änderungen der Allgemeinen Preise und 
der ergänzenden Bedingungen werden jeweils 
zum Monatsbeginn und erst nach öffentlicher 
Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs 
Wochen vor der beabsichtigten Änderung er-
folgen muss. Der Grundversorger ist verpflich-
tet, zu den beabsichtigten Änderungen zeit-
gleich mit der öffentlichen Bekanntgabe eine 
briefliche Mitteilung an den Kunden zu versen-
den und die Änderungen auf seiner Internet-
seite zu veröffentlichen; hierbei hat er den 
Umfang, den Anlass und die Voraussetzungen 
der Änderung sowie den Hinweis auf die 
Rechte des Kunden nach Absatz 3 und die An-
gaben nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 
und Satz 3 in übersichtlicher Form anzugeben. 

 
(3) Im Fall einer Änderung der Allgemeinen 
Preise oder ergänzenden Bedingungen hat der 
Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen zu kündi-
gen. Änderungen der Allgemeinen Preise und 
der ergänzenden Bedingungen werden gegen-
über demjenigen Kunden nicht wirksam, der 
bei einer Kündigung des Vertrages mit dem 
Grundversorger die Einleitung eines Wechsels 
des Versorgers durch entsprechenden Ver-
tragsschluss innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Kündigung nachweist. 

§ 5a Kalkulatorische Neuermittlung bei 
Änderungen staatlich gesetzter oder re-
gulierter Belastungen 

 
(1) Bei Änderungen der Belastungen nach § 
2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 5, die in die Kalku-
lation des Allgemeinen Preises eingeflossen 
sind, ist der Grundversorger unter Beachtung 
der geltenden gesetzlichen Bestimmungen be-
rechtigt, die Allgemeinen Preise jederzeit neu 
zu ermitteln und dabei die Änderung in das Er-
gebnis der 

Kalkulation einfließen zu lassen. Sinkt der 
Saldo der Belastungen nach § 2 Absatz 3 Satz 
1 Nummer 5 Buchstabe a bis c, ist der Grund-
versorger abweichend von Satz 1 verpflichtet, 
die Allgemeinen Preise unverzüglich neu zu 
ermitteln und dabei den gesunkenen Saldo in 
das Ergebnis der Kalkulation einfließen zu las-
sen. Die Verpflichtung zur Neuermittlung nach 
Satz 2 entsteht in dem Zeitraum vom 15. Ok-
tober bis 31. Dezember eines Jahres erst, 
wenn alle von Satz 1 erfassten Belastungen für 
das Folgejahr feststehen. 

 
(2) Sonstige Rechte und Verpflichtungen zur 
Neukalkulation und die Rechte und Verpflich-
tungen in Bezug auf Änderungen der Allgemei-
nen Preise sowie die Pflichten des Grundver-
sorgers nach § 5 Absatz 2 und die Rechte des 
Kunden nach § 5 Absatz 3 bleiben unberührt. 

§ 6 Umfang der Grundversorgung 
 

(1) Der Grundversorger ist im Interesse des 
Kunden verpflichtet, die für die Durchführung 
der Grundversorgung erforderlichen Verträge 
mit Netzbetreibern und, soweit nicht nach § 1 

Absatz 1 Satz 3 etwas anderes vereinbart ist, 
mit Messstellenbetreibern abzuschließen. Er 
hat die ihm möglichen Maßnahmen zu treffen, 
um dem Kunden am Ende des Netzanschlus-
ses, zu dessen Nutzung der Kunde nach der 
Niederspannungsanschlussverordnung berech-
tigt ist, zu den jeweiligen Allgemeinen Preisen 
und Bedingungen Elektrizität zur Verfügung zu 
stellen. Die Elektrizität wird im Rahmen der 
Grundversorgung für die Zwecke des Letztver-
brauchs geliefert. 

 
(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den 
Elektrizitätsbedarf des Kunden im Rahmen des 
§ 36 des Energiewirtschaftsgesetzes zu befrie-
digen und für die Dauer des Grundversor-
gungsvertrages im vertraglich vorgesehenen 
Umfang nach Maßgabe des Absatzes 1 jeder-
zeit Elektrizität zur Verfügung zu stellen. Dies 
gilt nicht, 

1. soweit die Allgemeinen Preise oder 
Allgemeinen Bedingungen zeitliche 
Beschränkungen vorsehen, 

2. soweit und solange der Netzbetreiber 
den Netzanschluss und die Anschluss-
nutzung nach § 17 der Niederspan-
nungsanschlussverordnung oder § 24 
Absatz 1, 2 und 5 der Niederspan-
nungsanschlussverordnung unterbro-
chen hat oder 

3. soweit und solange der Grundversor-
ger an der Erzeugung, dem Bezug o-
der der vertragsgemäßen Lieferung 
von Elektrizität durch höhere Gewalt 
oder sonstige Umstände, deren Besei-
tigung ihm nicht möglich ist oder im 
Sinne des § 36 Absatz 1 Satz 3 des 
Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaft-
lich nicht zugemutet werden kann, ge-
hindert ist. 

 
(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unre-
gelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung 
ist, soweit es sich um Folgen einer Störung 
des Netzbetriebs einschließlich des Netzan-
schlusses oder einer Störung des Messstellen-
betriebes handelt, der Grundversorger von der 
Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, so-
weit die Unterbrechung auf nicht berechtigten 
Maßnahmen des Grundversorgers nach § 19 
beruht. Der Grundversorger ist verpflichtet, 
seinen Kunden auf Verlangen unverzüglich 
über die mit der Schadensverursachung durch 
den Netzbetreiber oder den Messstellenbetrei-
ber zusammenhängenden Tatsachen insoweit 
Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind o-
der von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt 
werden können. 

§ 7 Erweiterung und Änderung von Anla-
gen und Verbrauchsgeräten; Mitteilungs-
pflichten 

 
Erweiterungen und Änderungen von Kunden-
anlagen sowie die Verwendung zusätzlicher 
Verbrauchsgeräte sind dem Grundversorger 
mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Be-
messungsgrößen ändern. Nähere Einzelheiten 
über den Inhalt der Mitteilung kann der Grund-
versorger in ergänzenden Bedingungen regeln. 

Teil 3 
Aufgaben und Rechte des Grundversor-
gers 

§ 8 Messeinrichtungen 
 

(1) Die vom Grundversorger gelieferte 
Elektrizität wird durch die Messeinrichtungen 
nach den Vorschriften des Messstellenbe-
triebsgesetzes festgestellt. 

 

(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf 
Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprü-
fung der Messeinrichtungen durch eine Eichbe-
hörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle 
im Sinne des § 40 Absatz 3 des Mess- und 
Eichgesetzes beim Messstellenbetreiber zu 



 

 

veranlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf 
Prüfung nicht bei dem Grundversorger, so hat 
er diesen zugleich mit der Antragstellung zu 
benachrichtigen. Die Kosten der Prüfung fallen 
dem Grundversorger zur Last, falls die Abwei-
chung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen 
überschreitet, sonst dem Kunden. Der Grund-
versorger darf die Prüfung nicht von einer Vor-
leistung oder Sicherheitsleistung abhängig ma-
chen, wenn der Kunde Umstände darlegt, die 
Zweifel an der ordnungsgemäßen Funktion der 
Messeinrichtung begründen. 

§ 9 Zutrittsrecht 
 

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichti-
gung dem mit einem Ausweis versehenen Be-
auftragten des Netzbetreibers, des Messstel-
lenbetreibers oder des Grundversorgers den 
Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen 
Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermitt-
lung preislicher Bemessungsgrundlagen oder 
zur Ablesung der Messeinrichtungen nach § 
11 erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann 
durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden o-
der durch Aushang am oder im jeweiligen 
Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Wo-
che vor dem Betretungstermin erfolgen; min-
destens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der 
Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die 
Messeinrichtungen zugänglich sind. 

§ 10 Vertragsstrafe 
 

(1) Verbraucht der Kunde Elektrizität unter 
Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbrin-
gung der Messeinrichtungen oder nach Unter-
brechung der Grundversorgung, so ist der 
Grundversorger berechtigt, eine Vertragsstrafe 
zu verlangen. Diese ist für die Dauer des un-
befugten Gebrauchs, längstens aber für sechs 
Monate auf der Grundlage einer täglichen Nut-
zung der unbefugt verwendeten Verbrauchs-
geräte von bis zu zehn Stunden nach dem für 
den Kunden geltenden Allgemeinen Preis zu 
berechnen. 

 
(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt 
werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob 
fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur 
Preisbildung erforderlichen Angaben zu ma-
chen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifa-
che des Betrages, den der Kunde bei Erfül-
lung seiner Verpflichtung nach dem für ihn gel-
tenden Allgemeinen Preis zusätzlich zu zahlen 
gehabt hätte. Sie darf längstens für einen Zeit-
raum von sechs Monaten verlangt werden. 

 
(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs 
oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht 
festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in 
entsprechender Anwendung der Absätze 1 
und 2 für einen geschätzten Zeitraum, der 
längstens sechs Monate betragen darf, erho-
ben werden. 

Teil 4 
Abrechnung der Energielieferung 

§ 11 Verbrauchsermittlung 
 

(1) Für die Ermittlung des Verbrauchs für 
Zwecke der Abrechnung ist § 40a des Energie-
wirtschaftsgesetzes anzuwenden. 

 
(2) Der Grundversorger kann den Verbrauch 

nach Absatz 1 auch ermitteln, wenn dies 

1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 
12 Absatz 1, 

2. anlässlich eines Lieferantenwechsels 
oder 

3. bei einem berechtigten Interesse des 
Grundversorgers an einer Überprüfung der 
Ablesung erfolgt. 

(3) (weggefallen) 

§ 12 Abrechnung 
 

(1) Der Elektrizitätsverbrauch wird nach 
Maßgabe des § 40b Absatz 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes abgerechnet. 

 
(2) Ändern sich innerhalb eines Abrech-
nungszeitraums die verbrauchsabhängigen 
Preise, so wird der für die neuen Preise maß-
gebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jah-
reszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf 
der Grundlage der für Haushaltskunden maß-
geblichen Erfahrungswerte angemessen zu 
berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei Ände-
rung des Umsatzsteuersatzes und erlösabhän-
giger Abgabensätze. 

 
(3) Im Falle einer Belieferung nach § 2 Ab-
satz 2 ist entsprechend Absatz 2 Satz 1 eine 
pauschale zeitanteilige Berechnung des Ver-
brauchs zulässig, es sei denn, der Kunde kann 
einen geringeren als den von dem Grundver-
sorger angesetzten Verbrauch nachweisen. 

 

§ 13 Abschlagszahlungen 
 

(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate 
abgerechnet, so kann der Grundversorger für 
die nach der letzten Abrechnung verbrauchte 
Elektrizität eine Abschlagszahlung verlangen. 
Diese ist anteilig für den Zeitraum der Ab-
schlagszahlung entsprechend dem Verbrauch 
im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berech-
nen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, 
so bemisst sich die Abschlagszahlung nach 
dem durchschnittlichen Verbrauch vergleich-
barer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, 
dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, 
so ist dies angemessen zu berücksichtigen. 

 
(2) Ändern sich die Allgemeinen Preise, so 
können die nach der Preisänderung anfallen-
den Abschlagszahlungen mit dem Vomhundert-
satz der Preisänderung entsprechend ange-
passt werden. 

 
(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu 
hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, so 
ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu 
erstatten, spätestens aber mit der nächsten 
Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Be-
endigung des Versorgungsverhältnisses sind 
zu viel gezahlte Abschläge unverzüglich zu er-
statten. 

§ 14 Vorauszahlungen 
 

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für 
den Elektrizitätsverbrauch eines Abrechnungs-
zeitraums Vorauszahlung zu verlangen, wenn 
nach den Umständen des Einzelfalles Grund 
zu der Annahme besteht, dass der Kunde sei-
nen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen einer 
Vorauszahlung ist der Kunde hierüber aus-
drücklich und in verständlicher Form zu unter-
richten. Hierbei sind mindestens der Beginn, 
die Höhe und die Gründe der Vorauszahlung 
sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall 
anzugeben. 

 
(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach 
dem Verbrauch des vorhergehenden Abrech-
nungszeitraums oder dem durchschnittlichen 
Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der 
Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheb-
lich geringer ist, so ist dies angemessen zu 
berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrech-
nungszeitraum über mehrere Monate und er-
hebt der Grundversorger Abschlagszahlungen, 
so kann er die Vorauszahlung nur in ebenso 
vielen Teilbeträgen verlangen. Die Vorauszah-
lung ist bei der nächsten Rechnungserteilung 
zu verrechnen. 

 
(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, 
kann der Grundversorger beim Kunden einen 
Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige 
vergleichbare Vorauszahlungssysteme einrich-
ten. Die Anforderungen an Vorauszahlungs-
systeme nach § 41 Absatz 2 Satz 2 und 3 des 

Energiewirtschaftsgesetzes sind zu beachten. 

§ 15 Sicherheitsleistung 
 

(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 
14 nicht bereit oder nicht in der Lage, kann der 
Grundversorger in angemessener Höhe Sicher-
heit verlangen. 

 
(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen 

Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs verzinst. 

 
(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er 
nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht un-
verzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus 
dem Grundversorgungsverhältnis nach, so 
kann der Grundversorger die Sicherheit ver-
werten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforde-
rung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf 
von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kun-
den. 

 
(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzu-
geben, wenn keine Vorauszahlung mehr ver-
langt werden kann. 

§ 16 Rechnungen und Abschläge 
 

(1) Vordrucke für Rechnungen und Ab-
schläge müssen einfach verständlich sein. Für 
Rechnungen und Abschläge ist § 40 Absatz 1 
bis 4 des Energiewirtschaftsgesetzes maßgeb-
lich. 

 
(2) Der Grundversorger hat in den ergänzen-
den Bedingungen mindestens zwei mögliche 
Zahlungsweisen anzugeben. Für die anzuge-
benden Zahlungsweisen ist § 41 Absatz 2 Satz 
2 und 3 des Energiewirtschaftsgesetzes anzu-
wenden. 

§ 17 Zahlung, Verzug 
 

(1) Rechnungen und Abschläge werden zu 
dem vom Grundversorger angegebenen Zeit-
punkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach 
Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Ein-
wände gegen Rechnungen und Abschlagsbe-
rechnungen berechtigen gegenüber dem 
Grundversorger zum Zahlungsaufschub oder 
zur Zahlungsverweigerung nur, 

1. soweit die ernsthafte Möglichkeit eines 
offensichtlichen Fehlers besteht oder 

2. sofern 

a) der in einer Rechnung angegebene 
Verbrauch ohne ersichtlichen Grund 
mehr als doppelt so hoch wie der ver-
gleichbare Verbrauch im vorherigen 
Abrechnungszeitraum ist und 

b) der Kunde eine Nachprüfung der Mes-
seinrichtung verlangtund solange 
durch die Nachprüfung nicht die ord-
nungsgemäße Funktion des Messge-
räts festgestellt ist. 

§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von 
Satz 2 unberührt. 

 
(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann 
der Grundversorger, wenn er erneut zur Zah-
lung auffordert oder den Betrag durch einen 
Beauftragten einziehen lässt, die dadurch ent-
standenen Kosten für strukturell vergleichbare 
Fälle pauschal berechnen; die pauschale Be-
rechnung muss einfach nachvollziehbar sein. 
Die Pauschale darf die nach dem gewöhnli-
chen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten 
nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden 
ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. 

 
(3) Gegen Ansprüche des Grundversorgers 
kann vom Kunden nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen 
aufgerechnet werden.



 

 

§ 18 Berechnungsfehler 
 

(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtun-
gen eine Überschreitung der Verkehrsfehler-
grenzen oder werden Fehler in der Ermittlung 
des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die 
Überzahlung vom Grundversorger zurückzu-
zahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden nach-
zuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht 
einwandfrei festzustellen oder zeigt eine Mes-
seinrichtung nicht an, so ermittelt der Grund-
versorger den Verbrauch für die Zeit seit der 
letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durch-
schnittsverbrauch des ihr vorhergehenden 
und des der Feststellung des Fehlers nachfol-
genden Ablesezeitraums oder auf Grund des 
vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; die 
tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen 
zu berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern 
auf Grund einer nicht ordnungsgemäßen 
Funktion einer Messeinrichtung ist der vom 
Messstellenbetreiber ermittelte und dem Kun-
den mitgeteilte korrigierte Verbrauch der Nach-
berechnung zu Grunde zu legen. 

 
(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den 
der Feststellung des Fehlers vorhergehenden 
Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die 
Auswirkung des Fehlers kann über einen grö-
ßeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem 
Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre 
beschränkt. 

Teil 5 
Beendigung des Grundversorgungsver-
hältnisses 

§ 19 Unterbrechung der Versorgung 
 

(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die 
Grundversorgung ohne vorherige Androhung 
durch den Netzbetreiber unterbrechen zu las-
sen, wenn der Kunde dieser Verordnung in 
nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwider-
handelt und die Unterbrechung erforderlich ist, 
um den Gebrauch von elektrischer Arbeit un-
ter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbrin-
gung der Messeinrichtungen zu verhindern. 

 

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbe-
sondere bei der Nichterfüllung einer Zahlungs-
verpflichtung trotz Mahnung, ist der Grundver-
sorger berechtigt, die Grundversorgung vier 
Wochen nach Androhung unterbrechen zu las-
sen und den zuständigen Netzbetreiber nach § 
24 Absatz 3 der Niederspannungsanschluss-
verordnung mit der Unterbrechung der Grund-
versorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, 
wenn die Folgen der Unterbrechung außer 
Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung 
stehen oder der Kunde darlegt, dass hinrei-
chende Aussicht besteht, dass er seinen Ver-
pflichtungen nachkommt. Die Verhältnismäßig-
keit ist insbesondere dann nicht gewahrt, 
wenn infolge der Unterbrechung eine konkrete 
Gefahr für Leib oder Leben der dadurch Be-
troffenen zu besorgen ist. Der Grundversorger 
kann mit der Mahnung zugleich die Unterbre-
chung der Grundversorgung androhen, sofern 
dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der 
Zuwiderhandlung steht. Der Grundversorger 
hat den Kunden mit der Androhung der Unter-
brechung über die Möglichkeit zu informieren, 
Gründe für eine Unverhältnismäßigkeit der 
Unterbrechung, insbesondere eine Gefahr für 
Leib und Leben, in Textform vorzutragen. 
Wegen Zahlungsverzuges darf der Grundver-
sorger eine Unterbrechung unter den in den 
Sätzen 1 bis 4 genannten Voraussetzungen 
nur durchführen lassen, wenn der Kunde nach 
Abzug etwaiger Anzahlungen in Verzug ist mit 
Zahlungsverpflichtungen in Höhe des Doppel-
ten der rechnerisch auf den laufenden Kalen-
dermonat entfallenden Abschlags- oder Vo-
rauszahlung oder, für den Fall, dass keine Ab-
schlags- oder Vorauszahlungen zu entrichten 
sind, mit mindestens einem Sechstel des vo-
raussichtlichen Betrages der Jahresrechnung. 
Dabei muss der Zahlungsverzug des Kunden 

mindestens 100 Euro betragen. Bei der Be-
rechnung der Höhe des Betrages nach den 
Sätzen 6 und 7 bleiben diejenigen nicht titu-
lierten Forderungen außer Betracht, die der 
Kunde form- und fristgerecht sowie schlüssig 
begründet beanstandet hat. Ferner bleiben 
diejenigen Rückstände außer Betracht, die 
wegen einer Vereinbarung zwischen Versorger 
und Kunde noch nicht fällig sind oder die aus 
einer streitigen und noch nicht rechtskräftig 
entschiedenen Preiserhöhung des Grundver-
sorgers resultieren. 

 
(3) Der Grundversorger ist verpflichtet, den 
betroffenen Kunden mit der Androhung einer 
Unterbrechung der Grundversorgung wegen 
Zahlungsverzuges zugleich in Textform über 
Möglichkeiten zur Vermeidung der Unterbre-
chung zu informieren, die für den Kunden 
keine Mehrkosten verursachen. Dazu können 
beispielsweise gehören 

1. örtliche Hilfsangebote zur Abwendung 
einer Versorgungsunterbrechung we-
gen Nichtzahlung, 

2. Vorauszahlungssysteme, 

3. Informationen zu Energieaudits und zu 
Energieberatungsdiensten und 

4. Hinweise auf staatliche Unterstüt-
zungsmöglichkeiten der sozialen Min-
destsicherung oder auf eine aner-
kannte Schuldner- und Verbraucherbe-
ratung. 

Ergänzend ist auch auf die Pflicht des Grund-
versorgers hinzuweisen, dem Kunden spätes-
tens mit der Ankündigung der Unterbrechung 
eine Abwendungsvereinbarung nach Absatz 5 
anzubieten. Die Informationen nach den Sät-
zen 1 bis 3 sind in einfacher und verständlicher 
Weise zu erläutern. 

 
(4) Der Beginn der Unterbrechung der 
Grundversorgung ist dem Kunden acht Werk-
tage im Voraus durch briefliche Mitteilung an-
zukündigen. Zusätzlich soll die Ankündigung 
nach Möglichkeit auch auf elektronischem 
Wege in Textform erfolgen. 

 
(5) Der Grundversorger ist verpflichtet, dem 
betroffenen Kunden spätestens mit der An-
kündigung einer Unterbrechung der Grundver-
sorgung nach Absatz 4 zugleich in Textform 
den Abschluss einer Abwendungsvereinbarung 
anzubieten. Das Angebot für die Abwendungs-
vereinbarung hat Folgendes zu beinhalten: 

1. eine zinsfreie Ratenzahlungsvereinba-
rung über die nach Absatz 2 Satz 6 
bis 8 ermittelten Zahlungsrückstände 
sowie 

2. eine Weiterversorgung auf Vorauszah-
lungsbasis nach § 14 Absatz 1 und 2. 

Die Ratenzahlungsvereinbarung nach Satz 
2 Nummer 1 muss so gestaltet sein, dass 
der Kunde sich dazu verpflichtet, die Zah-
lungsrückstände in einem für den Grund-
versorger sowie für den Kunden wirtschaft-
lich zumutbaren Zeitraum vollständig aus-
zugleichen. Als in der Regel zumutbar ist 
ein Zeitraum von sechs bis 18 Monaten an-
zusehen. Nimmt der Kunde das Angebot 
vor Durchführung der Unterbrechung in 
Textform an, darf die Versorgung durch 
den Grundversorger nicht unterbrochen 
werden. Kommt der Kunde seinen Ver-
pflichtungen aus der Abwendungsvereinba-
rung nicht nach, ist der Grundversorger be-
rechtigt, die Grundversorgung unter Beach-
tung des Absatzes 4 zu unterbrechen. Ab-
satz 2 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzu-
wenden. 

 
(6) In einer Unterbrechungsandrohung im 
Sinne des Absatzes 2 Satz 1 und in einer An-
kündigung des Unterbrechungsbeginns nach 
Absatz 4 ist klar und verständlich sowie in her-
vorgehobener Weise auf den Grund der Unter-
brechung sowie darauf hinzuweisen, welche 

voraussichtlichen Kosten dem Kunden infolge 
einer Unterbrechung nach Absatz 2 Satz 1 und 
infolge einer nachfolgenden Wiederherstellung 
nach Absatz 7 in Rechnung gestellt werden 
können. 

 
(7) Der Grundversorger hat die Grundver-
sorgung unverzüglich wiederherstellen zu las-
sen, sobald die Gründe für ihre Unterbrechung 
entfallen sind und der Kunde die Kosten der 
Unterbrechung und Wiederherstellung der Be-
lieferung ersetzt hat. Die Kosten können für 
strukturell vergleichbare Fälle pauschal be-
rechnet werden; die pauschale Berechnung 
muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pau-
schale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf 
der Dinge zu erwartenden Kosten nicht über-
steigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Be-
rechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nach-
weis geringerer Kosten ist dem Kunden zu ge-
statten. 

§ 20 Kündigung 
 

(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit 
einer Frist von zwei Wochen gekündigt wer-
den. Eine Kündigung durch den Grundversor-
ger ist nur möglich, soweit eine Pflicht zur 
Grundversorgung nach § 36 Absatz 1 Satz 2 
des Energiewirtschaftsgesetzes nicht besteht. 

 

(2) Die Kündigung bedarf der Textform. Der 
Grundversorger hat eine Kündigung des Kun-
den unverzüglich nach Eingang unter Angabe 
des Vertragsendes in Textform zu bestätigen. 

 
(3) Der Grundversorger darf keine geson-
derten Entgelte für den Fall einer Kündigung 
des Vertrages, insbesondere wegen eines 
Wechsels des Lieferanten, verlangen. 

§ 21 Fristlose Kündigung 
 

Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 
Absatz 1 berechtigt, das Vertragsverhältnis 
fristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzun-
gen zur Unterbrechung der Grundversorgung 
wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwi-
derhandlungen nach § 19 Absatz 2 ist der 
Grundversorger zur fristlosen Kündigung be-
rechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher ange-
droht wurde, dabei ist § 19 Absatz 2 Satz 2 bis 
5 entsprechend anzuwenden. 

Teil 6 Schlussbestimmungen 

§ 22 Gerichtsstand 
 

Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflich-
tungen aus dem Grundversorgungsvertrag ist 
der Ort der Elektrizitätsabnahme durch den 
Kunden. 

§ 23 Übergangsregelung 
 

Die erstmalige Veröffentlichung des Musters 
der Abwendungsvereinbarung des Grundver-
sorgers auf dessen Internetseite nach § 2 Ab-
satz 3 Satz 7 hat spätestens zum 1. Januar 
2022 zu erfolgen. 
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Ergänzende Bedingungen der GEW Wilhelmshaven GmbH  
gültig ab 1. Januar 2024 
 
Auf Grundlage der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die 
Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (StromGVV) bzw. mit Erdgas aus dem Niederdruck-
netz (GasGVV) gelten für die GEW Wilhelmshaven GmbH (GEW) nachfolgende Ergänzende Bedingungen: 
 Euro netto Euro brutto 
 ohne USt. inkl. 19 % Ust. bei Strom 

inkl. 7 % Ust. bei Gas 
 
1. Ablesung zu § 11 Strom/GasGVV 

 
Vom Kunden selbst abgelesene Zählerdaten kommen 
dann zur Abrechnung, wenn zwischen Ablesetermin 
und Übermittlung der abgelesenen Daten nicht mehr 
als vier Wochen liegen. 

 
2. Abrechnung zu § 12 Strom/GasGVV 
 
2.1. Die Abrechnung des Strom-/Gasverbrauchs findet 

grundsätzlich einmal jährlich kostenfrei statt. Die GEW 
erhebt 12 monatliche Abschlagszahlungen. 
 

2.2. Abweichend von Ziff. 2.1 bietet die GEW an, den 
Strom-/Gasverbrauch monatlich, vierteljährlich oder 
halbjährlich (unterjährige Abrechnung) kostenpflichtig 
nach Maßgabe der Ziffern 2.3 bis 2.4 abzurechnen. 
 

2.3. Eine unterjährige Abrechnung kann immer nur mit Be-
ginn eines Kalendermonats aufgenommen werden. 
 

2.4. Der Wunsch nach einer unterjährigen Abrechnung ist 
der GEW vom Kunden möglichst in Textform spätes-
tens einen Monat vor dem gewünschten Anfangsda-
tum mitzuteilen. 

 
3. Zahlungsweise zu § 16 Strom/GasGVV 

 
Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen 
wahlweise auf folgende Weisen zu leisten: 
 

3.1. Lastschriftverfahren 
 
Durch dieses bequeme Verfahren ist bei ausreichen-
der Kontodeckung garantiert, dass alle Zahlungen 
pünktlich zu den Fälligkeitsterminen erfolgen. Die Er-
teilung eines SEPA-Lastschriftmandates an die GEW 
unter entsprechender Anweisung an das Kreditinstitut, 
die gezogenen Lastschriften einzulösen, erfolgt aus-
schließlich schriftlich und kann jederzeit widerrufen 
werden. 
 

3.2. Überweisung 
Überweisungen müssen auf das von der GEW mitge-
teilte Konto unter Angabe der Kundennummer erfol-
gen. Die Überweisung ist rechtzeitig erfolgt, wenn der 
Zahlbetrag auf dem Konto am Fälligkeitstermin gutge-
schrieben ist.  
 

3.3. Barzahlung 
 

4. Pauschalen für Zahlungsverzug zu § 17  
Strom/GasGVV und Versorgungsunterbrechung 
zu § 19 Strom/GasGVV 
 

4.1. Mahnentgelt 
Bei Zahlungsverzug des Kunden mahnt die GEW 
zwei Mal an. Für jede Mahnung einer fälligen Rech-
nung wird ein Mahnentgelt in Höhe von  
 2,50 
(umsatzsteuerfrei) berechnet. 
 

4.2. Kosten für Unterbrechung und Wiederherstellung 
der Belieferung 
Für die Unterbrechung bzw. den Versuch der Unter-
brechung nach Sperrankündigung und für die Wie-
derherstellung der Versorgung werden dem Kunden 
in Rechnung gestellt: 
 
a. die vom Netzbetreiber verursachten Kosten, 

 
b. Aufwandspauschale für die Unterbrechung 

(umsatzsteuerfrei)  81,33 
 

c. Versuch der Unterbrechung nach Sperrankün-
digung (umsatzsteuerfrei) 
 46,23 
 

d. Aufwandspauschale für die Wiederherstellung 
bei Gas 69,43 74,29 
 

e. Aufwandspauschale für die Wiederherstellung 
bei Strom 69,43 82,62 
 

4.3. Dem Kunden ist im Hinblick auf die vorgenannten 
Pauschalen der Nachweis gestattet, dass ein Scha-
den überhaupt nicht oder wesentlich niedriger als 
die Pauschale entstanden ist. 
 

5. Weitere Kosten: 
a. Rechnungskopie   

bei Strom 6,60  7,85 
bei Gas 6,60 7,06 
 

b. Verbrauchs- und Zahlungsaufstellung 
bei Strom 32,98  39,25 
bei Gas 32,98 35,29 
 

c. Entgelte für einen Ratenplan 
bei Strom 16,49 19,62 
bei Gas 16,49 17,64 

 
6. Kündigung zu § 2 Strom/GasGVV 

Eine Kündigung des Kunden sollte mindestens fol-
gende Angaben enthalten: 
 Kunden-/Zählernummer 
 ggf. neue Rechnungsanschrift 
 ggf. Name und Adresse des Eigentümers/Ver-

mieters der bisherigen Verbrauchstelle. 
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Datenschutzerklärung nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)  
Die GEW verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen. Das umfasst folgende Kategorien personenbezogener Daten: Stammdaten (z. B. Name, Vor-
name, Anschrift, Mail-Adresse), Vertragsdaten (z. B. Kundennummer), Abrechnungsdaten und Bankdaten 
sowie vergleichbare Daten. 
 
 
1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter 

 
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten ist die GEW Wilhelmshaven GmbH, 
Nahestraße 6, 26382 Wilhelmshaven. Sie erreichen 
unseren Datenschutzbeauftragten schriftlich unter der 
vorgenannten Adresse oder per Mail unter der Funkti-
onsadresse datenschutzbeauftragter@gew-wil-
helmshaven.de. 

 

 
2. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

personenbezogener Daten 
 

2.1. Datenverarbeitung zum Zweck der Vertragsanbahnung 
und -abwicklung (Art. 6 Abs. 1 b DS-GVO) 
 
Die Verarbeitung der Daten ist für die Vertragsanbah-
nung, -durchführung und Abrechnung Ihres Vertrages 
erforderlich. 
 

2.2. Datenverarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 
Abs.1 a DS-GVO) 
 
Soweit wir von Ihnen eine Einwilligung zur Verarbei-
tung von personenbezogenen Daten für bestimmte 
Zwecke eingeholt haben, ist die Verarbeitung auf die-
ser Basis rechtmäßig. Eine erteilte Einwilligung kann 
jederzeit widerrufen werden. Das gilt auch für den Wi-
derruf von Einwilligungserklärungen, die Sie uns vor 
der Geltung der DS-GVO am 25. Mai 2018 erteilt ha-
ben. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt für die Zu-
kunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum 
Widerruf verarbeiteten Daten. 
 

2.3. Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse (Art. 6 
Abs. 1 f DS-GVO) 
 
Wir verarbeiten Ihre Daten in zulässiger Weise zur 
Wahrung unserer berechtigten Interessen. Das um-
fasst die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
auch, um 

 
 Ihnen ggf. Produktinformationen über Energie-, 

Wasser- und Wärmeprodukte (z.B. Energieerzeu-
gung, -belieferung, Energieeffizienz, Elektromobili-
tät und sonstige energienahe Leistungen und Ser-
vices) zukommen zu lassen. 

 ggf. Maßnahmen zur Verbesserung und Entwick-
lung von Services und Produkten durchzuführen, 
um Ihnen eine kundenindividuelle Ansprache mit 
maßgeschneiderten Angeboten und Produkten an-
bieten zu können. 

 Markt- und Meinungsforschung durchzuführen 
bzw. von Markt- und Meinungsforschungsinstituten 
durchführen zu lassen. Dadurch verschaffen wir 

uns einen Überblick über Transparenz und Qualität 
unserer Produkte, Dienstleistungen und Kommuni-
kation und können diese im Sinne unserer Kunden 
ausrichten bzw. gestalten. 

 in Konsultation und Datenaustausch mit Auskunf-
teien (z.B. Schufa, Creditreform) zur Ermittlung von 
Bonitäts- bzw. Zahlungsausfallrisiken zu treten, 
insbesondere bei Vorliegen der Voraussetzungen 
des § 31 BDSG. 

 rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zur 
Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten.  

 Straftaten aufzuklären oder zu verhindern. 
 ggf. nach erfolgten Umzügen Adressermittlungen 

durchzuführen. 
 Ihre Daten anonymisiert zu Analysezwecken zu 

verwenden.  
 Im Rahmen einer automatischen Textprüfung kön-

nen Daten an Dritte auch außerhalb der EU über-
mittelt werden. 

 
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen 
zuvor nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, wer-
den wir Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen darüber zuvor informieren. 
 

2.4. Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben 
(Art. 6 Abs. 1 c DS-GVO) oder im öffentlich Interesse 
(Art. 6 Abs. 1 e DS-GVO) 
 
Als Unternehmen unterliegen wir diversen gesetzlichen 
Verpflichtungen (z.B. Messstellenbetriebsgesetz, Steu-
ergesetze, Handelsgesetzbuch), die eine Verarbeitung 
Ihrer Daten zur Gesetzeserfüllung sowie zur Wahrneh-
mung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse lie-
gen, erforderlich machen.  

 
 
3. (Kategorien von) Empfängern / Weitergabe per-

sonenbezogener Daten 
 
Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen 
Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung 
der oben genannten Zwecke brauchen (s. Pkt. 2. 
„Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten“). Das gilt auch für von uns ein-
gesetzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen. Perso-
nenbezogene Daten werden von uns an Dritte nur 
übermittelt, wenn dies für die vorgenannten Zwecke er-
forderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben.  
 
Empfänger personenbezogener Daten können z.B. 
sein: Druckdienstleister, Banken, Versanddienstleister, 
Zahlungsdienste, Inkassodienstleister, Callcenter, Ana-
lysespezialisten, Auskunfteien, Messstellen- und Netz-
betreiber und Bilanzkreisverantwortliche.  
Wir arbeiten auch mit Dienstleistern zusammen, die 
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nicht im Rahmen einer Auftragsverarbeitung für uns tä-
tig werden, z. B. ausgewählte Fachbetriebe und Hand-
werker. Die Weitergabe der Daten ist zur effizienten Er-
füllung unseres Vertrages mit Ihnen bzw. zur Erfüllung 
unserer Vertragspflichten erforderlich.  
 
Wir übermitteln Daten über nicht vertragsgemäßes 
Verhalten oder betrügerisches Verhalten an Bonitäts-
auskunfteien wie die Schufa, die Creditreform, etc. 
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). 
Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 
1 Buchstabe f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit 
dies zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder 
Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Per-
son, die den Schutz personenbezogener Daten erfor-
dern, überwiegen. Der Datenaustausch mit der 
SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflich-
ten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen 
von Kunden (§§ 505a und 506 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches).  
 
Die Bonitätsauskunfteien verarbeiten die erhaltenen 
Daten und verwenden sie auch zum Zwecke der Profil-
bildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Euro-
päischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie 
ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Ange-
messenheitsbeschluss der Europäischen Kommission 
besteht) Informationen unter anderem zur Beurteilung 
der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu ge-
ben. Nähere Informationen z. B. zur Tätigkeit der 
SCHUFA können dem SCHUFA-Informationsblatt nach 
Art. 14 DS-GVO entnommen oder online unter 
www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden. 

 
 
4. Dauer der Speicherung bzw. Löschung perso-

nenbezogener Daten 
 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die 
o. g. Zwecke (s. Pkt. 2. „Zweck und Rechtsgrundlagen 
der Verarbeitung personenbezogener Daten“). Ihre Da-
ten werden erstmals ab dem Zeitpunkt der Erhebung, 
soweit Sie oder ein Dritter uns diese mitteilen, verarbei-
tet. Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, wenn 
das Vertragsverhältnis mit Ihnen beendet ist, sämtliche 
gegenseitigen Ansprüche erfüllt sind und keine ander-
weitigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder ge-
setzlichen Rechtfertigungsgründe für die Speicherung 
bestehen. Dabei handelt es sich unter anderem um 
Aufbewahrungspflichten aus dem Handelsgesetzbuch 
(HGB) und der Abgabenordnung (AO). Das bedeutet, 
dass wir spätestens nach Ablauf der gesetzlichen Auf-
bewahrungspflichten, in der Regel sind das 10 Jahre 
nach Vertragsende, Ihre personenbezogenen Daten lö-
schen.  

 
 
5. Betroffenenrechte / Ihre Rechte 

 
Bei Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz kön-
nen Sie sich gerne an unser Unternehmen GEW Wil-
helmshaven GmbH, Nahestraße 6, 26382 Wilhelms-
haven (verantwortlicher Ansprechpartner ist der Daten-
schutzbeauftragte s. Pkt. 1. „Verantwortlicher und Da-
tenschutzbeauftragter“) wenden. Das umfasst das 
Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht 
auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, das Recht auf 

Löschung nach Art. 17 DS-GVO, das Recht auf Ein-
schränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO, 
das Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DS-GVO so-
wie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 35 
DS-GVO. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, 
sich an die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden. 
 

5.1. Widerspruchsrecht  
 
Sofern wir eine Verarbeitung von Daten zur Wahrung 
unserer berechtigten Interessen (s. Pkt. 2.3. „Datenver-
arbeitung aus berechtigtem Interesse“) oder im öffentli-
chen Interesse (s. Pkt. 2.4. „Datenverarbeitung im öf-
fentlichen Interesse“) vornehmen, haben Sie aus Grün-
den, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit das Recht, gegen diese Verarbeitung Wider-
spruch einzulegen. Das umfasst auch das Recht, Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung zu Werbezwecken 
einzulegen. 
 

5.2. Widerrufsrecht bei einer Einwilligung 
 
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen wer-
den (s. Pkt. 2.2. „Datenverarbeitung aufgrund Ihrer Ein-
willigung“) 

 
 
6. Bereitstellung personenbezogener Daten 

 
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie 
diejenigen personenbezogenen Daten (s. Pkt. 1. „Ab-
satz dieser Erklärung“) bereitstellen, die für die Auf-
nahme und Durchführung der Geschäftsbeziehung und 
die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen 
Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir 
gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten können 
wir den Vertrag nicht abschließen. 
 

 
7. Automatisierte Entscheidungsfindung 

 
Zur Durchführung dieses Vertrages findet eine automa-
tisierte Entscheidungsfindung in Form der Auswertung 
Ihres Zahlungsverhaltens statt. Es werden anhand Ih-
res Zahlungsverhaltens Bonitätspunkte vergeben, die 
Anzahl dieser entscheidet automatisiert darüber, ob 
Sie bei Zahlungsverzug direkt eine Mahnung inklusive 
Mahnkosten erhalten oder lediglich eine Zahlungserin-
nerung. 

 
 
8. Datenquellen 

 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im 
Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von unseren 
Kunden erhalten. Wir verarbeiten auch personenbezo-
gene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quel-
len z. B. aus Schuldnerverzeichnissen, Grundbüchern, 
Handels- und Vereinsregistern, der Presse und dem In-
ternet zulässigerweise gewinnen dürfen. Außerdem 
nutzen wir personenbezogene Daten, die wir zulässi-
gerweise von Unternehmen innerhalb unseres Kon-
zerns oder von Dritten, z. B. Auskunfteien, erhalten. 

 
 
9. Änderungsklausel 

 
Da unsere Datenverarbeitung Änderungen unterliegt, 
werden wir auch unsere Datenschutzinformationen von 
Zeit zu Zeit anpassen. Wir werden Sie über Änderun-
gen rechtzeitig informieren. 



 
 
 
 
 
GEW Wilhelmshaven GmbH 
Kundenzentrum 
Nahestraße 6 
26382 Wilhelmshaven 
 
 
 

Achtung 
Wir sind verpflichtet dieses Formular dem Vertrag 
beizufügen. 

Bitte füllen Sie die folgenden Felder nur 
aus, wenn Sie den Vertrag aufheben 
möchten! 

 
 
 
WIDERRUF 
an die GEW Wilhelmshaven GmbH, Nahestraße 6, 26382 Wilhelmshaven (*) 
per Mail an service@gew-wilhelmshaven.de (*) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit widerrufe/n (*) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der 
Dienstleistung mit der Belieferung von Energie. 
 

Dieser Vertrag ist am …………………… von mir/uns (*) abgeschlossen/unterschrieben worden. 
 
 
Kundendaten 
  
Name Vorname 

  
Straße Hausnummer 

  
Postleitzahl Ort 

  

Telefon E-Mail 

Daten zur Abnahmestelle 

  
Vertragskontonummer (wenn vorhanden) 

  
Straße Hausnummer 

  
Postleitzahl Ort 

 
 
Bitte bestätigen Sie mir diesen Widerruf. 
 
Freundliche Grüße 
 
  
Datum, Ort  Unterschrift des Kunden 
 
(*) unzutreffendes streichen 
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